
n -U91f Mez BeiJagefJ R da SUMf1ephisefu,. P,otobUea 

~ Nij,tiolJiIl,at:H XV. aSHt~iSbpnj.S~riode 

Nr. 1LfOt7J 

1981 -10= 0 6 A n fra g e 

der Abg. LANDGRAF, KRAFT 

und Genossen 

an den Bundesminister für Landesverteidigung 

betreffend die Änderung des Dienstgradabzeichens für den 

Dienstgrad "Vizeleutnant" 

Mit Verlautbarungsblatt des Bundesministeriums für Landes­

verteidingung, 8.Folge, vom 10.2.1981 wurde eine Änderung 

des Dienstgradabzeichens für den Dienstgrad "Viezeleutnant" 

verfügt. Wie aus Kreisen der Unteroffiziere verlautet, wurde 

eine soZche Änderung von den Unteroffizieren nicht angeregt; 

auch wird sie für überflüssig gehalten und Kritik daran ge­

übt, daß diese Änderung sehr kostenaufwendig war, zumal die 

Abzeichen auf den Uniformkappen, Fliegermützen, Rockkrägen 

und Schulterklappen der Vizeleutnants ausgetauscht werden 

mußten. 

Angesichts der bereits seit Jahren bestehenden finanziell 

prekären Situation auf dem Sektor der Landesverteidigung er­

hebt sich daher die Frage, ob die für die Änderung des Dienst­

gradabzeichens für den Dienstgrad "Vizeleutnant" notwendigen 

finanziellen Mittel nicht hätten einem sinnvolZeren Verwen­

dung:-Jeck zugeführt werden k8nnen. 

Die unte~'Pertigten Abgeordneten richten daher an den Bundes-
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ministep füp Landesvepteidigung folgende 

A n f p a g e 

1) Ubep wessen Vepanlassung wupde das Dienstgpadabzeichen 

füp den Dienstgpad "Vizeleutnant" geandept ? 

2) Wupde vop dep beabsichtigten Xndepung die ijsteppeichische 

Untepoffiziepsgesellschaft infopmiept bzw. zu einep 

Stellungnahme aufgefopdept ? 

3) Wenn ne&n: weshalb ist dies untepblieben ? 

4) Welche Kosten Wapen mit dep Xndepung des bezeichneten 

Dienstgpadabzeichens vepbunden ~\ 
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